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87. Verordnung: Höchsttarif für das Fremdenführergewerbe in Wien (Fremden:fl.lhrettatif 1978). 

87. 
Verordnung des Landeshauptmannes von 
Wien vom 6. Dezember 1978 betreffend 
den Höchsttarif für das Fremdenführer
gewerbe in Wien (Fremdenführertarif 1978) 

Auf Grund des § 218 Ab>. l deJ" Gewerbe
ordnung 1973, BGB!. Nr. 50/1974, zuletzt ge
ändern: durdl Bwnidesgeset:z BGB!. Nr. 233/1978, 
wi.rd veror<ln·et: 

§ 1 .. Für Dien•tlei<tunt;en <!es Fremdeniüh~er
gewerbes {§ 214 Abs. 1 GewO 1973) dürfen in 
Wien bei EinPechnung der Um.sa.t'zsteuer sa.mrt 
Zuschläigion höch9tens <lie Preise in Rechnung 

/ . gestellt werden, .die ,j,n idem .ats A.rnlage ange
schlossenen und einen ·B.estJJndteiJ dieser Ver
or<lmmg hilderrden Ta'rif enthalten sind. 

§ 2. {!) Wenn die im T.adf angeführten Zeiten 
übenschritten wer.den, karun für jede angefangene 
Stunde ein Zuschlag von 256/o verlangit werden. 
Wird sowohl der im Ta11lfsatz fostgeleg>re Zeiit
mum als auch <lie für die Führung vof%eseh"'1e 1 

Höchstd.auer übersdtrititen, kann .der Zuschlag 1 
nur einmal begehrt. werde11. j 

(2) Wenn die Vormilltagsfiihrung nach 14 Uhr: 
endet, ist der Fremidenführer, sofern das Entgelt 
nach den •Besümmunt;en des § 2 Abs. 1 nicht 
höher ist, berechtigt, den zweifachen HaH:>tags
tacif {TP 1 unid 2) zu vorlaniien. Sofern der 
Frem-dienführer von ·die1er Bestimmung Gebrauch 
machen wrUU, 'is.t er verpflidrtet, den Kull'den 
ausidrückt:ich .daraUlf .aufmerksam 'ZU m•ach·en, daß 
im Falle der Reendigung der Führung nach 
14 u.htr der zweifache Halhta:gstairif zu entrichten 
ist. 

(3) Wi.rd die Führung in einer Qnderen Sprache 
ak Deuudl durchgeführt, so darf ab der zweiten 
und für jede weitere Fremdsprache ein Zuschlag 
in d~r Hohe der Tar.ifpost 4 in Rechnung ge
stellt werden. 1 

(4) Bci Gruppenführungen .darf ·ab 50 Per- 1 
sonen wgesamt ein Zuschl:.g in der Höhe der 1 

Tarifpost 4 in Rechnung gestellt werden. : 
(5) Wenn bei einer Nachtführung (TP 3) aus-1 

sdiließlicll oder ,überwiegend Leilltungen ,im Sinne i 

der Ta"ifpost 1 erbracht w.erden, kann das Ent
gelt f,rei veretn.!barn: werden. 

§ 3. Diese Verorid:niung tritt mit 1. Jänner 1979 
i.n K.raM:. Gleich.zeitig verliert der Fremdenliih
rerc:11rif 1974, LGBl. für Wjen Nr. 30, in Jer 
Fassung der V.erordnung ides ·La·ndeshauptmanne$ 
für Wien vom 10. Mal 19761 LGBL für Wien 
Nr. 14, ~ine Wi1'1ksa:mk.eit. 

Für d-en Landeshauptmann: 

Nittel 

Amts:führender Stadtrat 

Tarif 

Anlage 

Pnia in 
Scbiilfog 

1. Ha!b~ilhroog (Vormittags- oder 
Nachrnirtitag11führung), um die Sehens
wü!Xi~keiten dar Stadt Wien (öffent
liche Gebäude, Sammdungen, 1-1ws.een, 
Ki·rchen, 'fh-e.iter, udinische Anlagen 
t19'>\t.) zu zeig·en u·nld zu erläutern, wenn 
die Führung in•n·erhalb der Zeit von 
8 Uhr bis 18 Uhr d11rchgofilhrt wkd 
1tnd nicht liinger als 4 Stunden d<tuert 560 

2. Halbtagsfühil'u·ng (Vormi·tta:gs- oder 
Nadimitt>gsführoog), um 'ausschließl•ich 
oder überwiegend Vergnilgu.ngsstättea, 
'porrllcile oder gesetlschakliche v~·•n
sta.ltungen zu zeig;en un:d zu erläutern, 
wenn dhe Fiihrung in.nerhaLb der Zeit 
von 8 Uhr bis l S Uhr durchgdühr.t 
wir!d und nicht Iänger als Jl/2 Stwn:den 
d•uert • „ ....... „ .... , .. „ . , .. , . . 4 35 

3. Fühnmg, um di!S nächtliche Wien zu 
zeigen und zu erJäwrern (Nachtfiih
rung), welll!l die Führnng innerhalb der 
Zeic ve>n 20 Uhr bis 1 Uhr durchge
führt wird und nicht lmger 1llfo 4 Stun-
den 'dauert ......... , ....... , . , . , , , 560 

4. Zuschlag .. , ... , ...... , , , , .. , , . , , , , 68 

&bahlic:h im D:tud.!ort=verltg det St11dciu11ptkiiuc, J, ~th;\u~, Sdv.ge 7, Hocbpartttte, und Im Verlag d:ct ~~kbl$dlen St.aat&drix;k&rei, 1037 Wien, 
R1!n.rrwcg ti•, Td~QO 72 61 51-58/295 oder 327 Durchwahl, Vcrlo.aufspxeia 2•- S. 
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